
Offensichtlich geht das Bezirksgericht ferner davon aus, 
daß die bei der Lebens- oder Unfallversicherung vom 
Versicherungsnehmer gewünschte Bezugsberechtigung 
eines Dritten zumindest dann, wenn sie bereits bei Ab
schluß des Versicherungsvertrags gewünscht wird, zu 
ihrer Wirksamkeit der vertraglichen Vereinbarung be
darf. Dem kann entgegen der Auffassung des Kassa
tionsantrags nicht gefolgt werden. Die Begründung 
einer (widerruflichen oder unwiderruflichen) Bezugs
berechtigung erfolgt vielmehr durch einseitige emp
fangsbedürftige Willenserklärung des Versicherungs
nehmers. Gemäß § 166 VVG (diese für die Lebensver
sicherung geltende Bestimmung wird durch § 180 VVG 
ausdrücklich für die Unfallversicherung für anwend
bar erklärt), der die Regelung der §§ 328 ff. BGB ab
ändert, steht bei einer Kapitalversicherung dem Ver
sicherungsnehmer während des gesamten Versiche
rn ngs Vertrags verhall nisses die gesetzliche Befugnis zu, 
ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten als 
Bezugsberechtigten zu bezeichnen und auch seine dies
bezügliche Erklärung zu ändern, falls er nicht aus
drücklich auf diese Rechte verzichtet hat. Uber die Be
gründung einer Bezugsberechtigung entscheidet daher 
allein der Wille des Versicherungsnehmers. Das heißt 
andererseits, daß der Versicherer dieser Willenserklä
rung nicht widersprechen und mithin die gewünschte 
Bezugsberechtigung nicht ablehnen kann. Dem liegt zu
grunde. daß es für ihn gleichgültig ist, an wen er zahlt. 
Das schließt nicht aus, daß die Begünstigungserklärung 
mit dem Vertragsantrag äußerlich verbunden werden 
kann. Jedoch bewirkt auch das nicht, daß sie Vertrags
bestandteil würde.
Es ist daher zu prüfen, ob die vom verstorbenen Ehe
mann der Klägerin abgegebenen Begünstigungserklä
rungen Rechtswirksamkeit erlangt haben. Wie eingangs 
ausgeführt, haben die Parteien für alle dem Versiche
rer gegenüber abzugebenden Willenserklärungen 
rechtsgeschäftlich die Schriftform bestimmt. Schriftlich 
hat jedoch der Versicherungsnehmer die Begünstigungs
erklärungen nicht abgegeben. Sie sind daher unwirk
sam.
Infolge Unwirksamkeit der vom Versicherungsnehmer 
gegenüber der Zeugin abgegebenen Begünstigungser
klärungen sind mithin beide Versicherungssummen in 
den Nachlaß gefallen. Die Klägerin war daher ver
pflichtet, den Miterben den entsprechenden Erbanteil 
auch an den erhaltenen Versicherungsleistungen her
auszugeben. Dem steht auch nicht, wie die Verklagte 
meint, die bereits zitierte, von der Klägerin am 11. und
17. Mai 1965 anläßlich des Erhalts des jeweiligen Ver
sicherungsbetrages unterschriebene Erklärung entge
gen. Der Anspruch der Eltern des Erblassers besteht 
am Nachlaß, nicht aber an den Versicherungsleistungen 
unmittelbar.
Für die Klägerin bestand daher weder eine Verpflich
tung, der Verklagten den Anspruch der Miterben mit
zuteilen (in Wirklichkeit hat diese sogar Kenntnis da
von erhalten) noch die erhaltenen Beträge an sie zu- 
rüekzuzahlen, um auf diesem Wege eine Klärung her
beizuführen. Sie handelte daher der Rechtslage entspre
chend.
Dadurch, daß die Versicherungssummen infolge Un
wirksamkeit der Begünstigungserklärungen des Versi
cherungsnehmers dem Nachlaß zugefallen sind, die Klä
gerin also die Hälfte, nämlich 1 830 M; an die Miterben 
auszahlen mußte, ist ihr in dieser Höhe ein Schaden' 
entstanden. Ursächlich dafür ist das unrichtige Verhal
ten der Vertreterin der Versicherungs-Anstalt bei Ab
schluß der beiden Versicherungsverträge.
Zu den Aufgaben und der Stellung der Mitarbeiter des 
Außendienstes der DVA hat sich das Oberste Gericht 
bereits mehrfach geäußert (Urteil vom 14. März 1962 —

1 Uz 9/61 —; Urteil vom 14. Februar 1964 — 2 Uz 
32/63 —). Insbesondere hat es auf deren Vertrauensstel
lung hingewiesen, die von ihnen verlangt, die Versi
cherungsnehmer über den Inhalt und die Bedeutung 
der Versicherungsbedingungen sowie über den Umfang 
des abzuschließenden oder bereits abgeschlossenen Ver
trags aufzuklären. Ihre Tätigkeit setzt voraus, daß sie 
sich nicht nur über den Umfang des Versicherungs
schutzes, sondern auch über die konkreten Versiche
rungsverhältnisse genaue Kenntnis verschaffen. An
dererseits wurde in den bisherigen Entscheidungen her
vorgehoben, daß der Versicherungsnehmer den von den 
Mitarbeitern des Außendienstes der Verklagten in Aus
führung ihrer Aufgaben abgegebenen Erklärungen ver
trauen darf und der Versicherer diese Erklärungen re
gelmäßig gegen sich gelten lassen muß.
Im Urteil des Obersten Gerichts vom 14. Februar 1964 
wird ferner äusgeführt, daß die Mitarbeiter des Außen
dienstes entsprechend ihrer neuen Stellung im Ver
sicherungswesen noch weitergehende Aufgaben haben, 
nämlich, die Bürger in allen Versicherungsfragen zu 
beraten und zu betreuen und sie über die verschiede
nen Versicherungsformen und -möglichkeiten aufzuklä
ren. Dabei muß erwartet werden, daß sie sich über 
die konkrete Situation des Versicherungsinteressenten 
Kenntnis verschaffen und die ihr entsprechenden Ver
sicherungsmöglichkeiten in ihrer Bedeutung und ihren 
Auswirkungen in verständlicher Weise aufzeigen. Vor 
allem ist es ihre Pflicht, auf Fragen und Wünsche des 
Versicherungsinteressenten einzugehen und darauf im 
Rahmen der Möglichkeiten, die die bestehenden Ver
sicherungsbedingungen bieten, klare Auskunft zu ge
ben. Sind sie im Einzelfall hierzu nicht in der Lage, 
muß von ihnen erwartet werden, daß sie sich die feh
lende Kenntnis durch Rücksprache bei der Kreisdirek
tion verschaffen oder den Versicherungsinteressenten 
an diese verweisen.
Diese wichtigen und umfassenden Aufgaben der Mit
arbeiter des Außendienstes, die bereits bei großen Tei
len der Bevölkerung als Vertrauenspersonen angese
hen werden, müssen sich auch in deren rechtlicher Stel
lung gegenüber den Bürgern und in der materiellen 
Verantwortlichkeit der sozialistischen Versicherungs- 
Anstalt für fehlerhaftes schuldhaftes Verhalten ihrer 
Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ausdrük- 
ken. Andererseits ist die DVA verpflichtet, ihre Mitar
beiter so zu qualifizieren, daß sie fachgemäß auftreten 
und nicht durch fehlerhaftes Verhalten Schaden verur
sachen.
Im vorliegenden Falle war die Zeugin H. verpflichtet, 
dafür Sorge zu tragen, daß die vom Versicherungsneh
mer auf Grund schlechter Erfahrungen ausdrücklich ge
wünschten Bezugsberechtigungen entweder mit in den 
schriftlichen Antrag aufgenommen oder anderweit 
schriftlich abgegeben wurden. Sie w’ar bis dahin be
reits vier Jahre als Mitarbeiter des Außendienstes der 
DVA tätig und hatte auch Kenntnis von der Möglich
keit der Begründung von Bezugsberechtigungen bei 
Kapitalversicherungen, so daß von ihr eine ordnungs
gemäße Beratung erwartet werden konnte. Dennoch 
hat sie dem für sie erkennbaren Wunsch des Versiche
rungsnehmers nicht Rechnung getragen und ihn falsch 
belehrt, so daß wirksame diesbezügliche Willenserklä
rungen unterblieben. Zwar ist — ausgehend von ihren 
Aussagen — anzunehmen, daß ihr Bedeutung und Wir
kung der Begünstigungserklärung unklar waren und 
sie die Auszahlung an den Inhaber mit dem unmittel
baren Anspruch des Bezugsberechtigten gleichstellte 
oder verwechselte. Dann aber hätte sie sich zwecks Klä
rung dieser Angelegenheit an ihre Kreisdirektion wen
den oder den Versicherungsnehmer an diese verweisen 
müssen. Das hat sie unterlassen. Sie hat somit bei der
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